
  

 

Saalfelden, 9.10.2013 
    

    
 
BILTON-Produkte – RoHS- und REACH-konform  

 

Liebe Kunden, 

seit dem 1. Juni 2007 ist die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2005 in Kraft getreten. REACH steht 

für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Die Verordnung unterteilt 

zwischen chemischen („Stoffe als solche und in Zubereitungen“) und nicht chemischen Produkten 

(„Stoffe in Erzeugnissen“).  

BILTON International, als Hersteller nicht-chemischer Produkte, gilt gemäß dieser Verordnung als 

„Produzent von Erzeugnissen“ (Steuerungen, LED-Module und Leuchten). Da bei der Verwendung 

unserer Produkte unter normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren Bedienungen keine 

chemischen Stoffe freigesetzt werden, gelten für BILTON die Bestimmungen der sogenannten 

„Kandidatenliste“ (besonders besorgniserregende Stoffe).  

Den professionellen Abnehmern müssen vom Produzenten bzw. Importeur jener Erzeugnisse, die 

einen Stoff der „Kandidatenliste“ mit mehr als 0,1 Masse-% je Erzeugnis enthalten, ausreichend 

Informationen zur sicheren Verwendung der Produkte erhalten. So muss zumindest der Name des 

verwendeten Stoffes vorliegen. Eine Mitteilung an die European Chemicals Agency (EChA) muss 

jedoch bei der Produktion bzw. dem Import jener Substanzen ab einer Tonne jährlich spätestens ab 

dem 1. Juni 2018 erfolgen. 

Eine Veröffentlichung der Kandidatenliste (Stand 28.10.2008) gemäß Artikel 59 (1,10) REACH (EG-

Verordnung Nr. 1907/2006) finden Sie unter der Internetadresse der Europäischen 

Chemikalienagentur (EChA) echo.europa.eu. Hersteller und Importeure von Erzeugnissen sind 



  

 

verpflichtet ihren Abnehmern ausreichend Informationen über die verwendeten Stoffe im Produkt 

zur Verfügung zu stellen, sofern die ausgelieferten Produkte Stoffe der „Kandidatenliste“ im 

Erzeugnis über 0,1 Masse-% enthalten. 

In unseren Herstellungsverfahren kommen ebenso Chemikalien zum Einsatz. Im Falle einer 

Registrierungsverpflichtung werden diese von unserem Vorlieferanten registriert – und nicht von 

BILTON. Wir sind in diesem Falle der weiterverarbeitende Produzent. Wir stehen in permanentem 

Austausch mit unseren Lieferanten, um alle nötigen Informationen sowie für die Weiterverarbeitung 

mit den für uns notwendigen chemischen Komponenten zu bekommen.  

Unsere Produkte erfüllen alle Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der 

Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS). Weiters 

enthalten BILTON-Produkte die folgenden Stoffe: polybromierten Biphenyl (PBB) und 

polybromierten Diphenylehter (PBDE) Blei, sechswertiges Chrom und Cadmium. Es finden keinerlei 

Überschreitungen der gesetzlichen Höchstwerte statt. 

Herzlichst 

Patrick Müller 

 


